
Antrag auf Benutzung eines städtischen Grundstücks 

Banken IBAN BIC: Öffnungszeiten: 
Sparkasse Teublitz DE83 7505 1040 0760 0900 84 BYLADEM1SAD Montag und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG  DE87 7506 9171 0005 7041 38 GENODEF1SWD Dienstag und Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Postbank Nürnberg DE20 7601 0085 0017 9268 52 PBNKDEFF Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

UID: DE131842019 Mittwoch geschlossen

Hausadresse: Stadt Teublitz • Platz der Freiheit 7 • 93158 Teublitz 

I. Antragsteller*in

Nutzer*in (Verein/Verband/Einrichtung) 

Vertretungsberechtigte*r (Name, Vorname) 

Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Straße, HSNr.) 

Art der Veranstaltung 

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 

Überlassener Platz, Ort der Veranstaltung 

Feuerstelle an der Badestelle Saltendorf 
Zeitraum der Platzüberlassung 

Datum von Uhrzeit von Datum bis Uhrzeit bis 

Ansprechpartner*in während der Belegung vor Ort (Name, Vorname) 

Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Straße, HsNr.) 

Kontaktdaten (Handy-Nr.) 

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Nutzungsbedingungen der Stadt Teublitz zu. Der Nutzungsvertrag 
kommt erst mit Gegenzeichnung durch die Stadt Teublitz zustande.  

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Datenschutzbestimmungen der Stadt Teublitz gemäß der DSGVO1 

zu. 

Antragsteller*in 

Ort, Datum Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten 

Der Antrag ist spätestens 14 Tage vor Nutzungsbeginn schriftlich bei der Stadt Teublitz einzu-
reichen! Die Einreichung dieses Formulars stellt keine verbindliche Buchung dar. 

Hinweis 
Der Stadtrat beschloss am 23.04.1987, Beschluss Nr. 41, die Benutzung der Feuerstelle an der Badestelle Saltendorf in jeder Zeit wider-
ruflicher Weise und nur auf Antrag den örtlichen Vereinen, Verbänden und Einrichtungen und ihren Gästen und bei überörtlichen Veranstal-
tungen im Einzelfall zu gestatten. Privatpersonen und auswärtigen Vereinen kann dazu keine Erlaubnis gegeben werden, um das Grund-
stück vor übermäßiger Beanspruchung und die Anlieger vor Lärmbelästigungen zu schützen. Erlaubnisse werden schriftlich durch die zu-
ständige Stelle bei der Stadtverwaltung erteilt. 

1 Datenschutzgrundverordnung 



Antrag auf Benutzung eines städtischen Grundstücks 

Banken IBAN BIC: Öffnungszeiten: 
Sparkasse Teublitz DE83 7505 1040 0760 0900 84 BYLADEM1SAD Montag und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
VR Bank Mittlere Oberpfalz eG  DE87 7506 9171 0005 7041 38 GENODEF1SWD Dienstag und Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Postbank Nürnberg DE20 7601 0085 0017 9268 52 PBNKDEFF Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

UID: DE131842019 Mittwoch geschlossen

Hausadresse: Stadt Teublitz • Platz der Freiheit 7 • 93158 Teublitz 

Ihre Ansprechpartnerin Telefon Telefax eMail Zi.Nr. 

Manuela Mandl 09471 9922-14 09471 9922-614 manuela.mandl@teublitz.de 12 

II. Platzüberlassung

Die Nutzungsüberlassung der Feuerstelle an der Badestelle Saltendorf erfolgt wie beantragt
an den/die vorstehend genannten Verein/Verband/Einrichtung.

- Die Stadt Teublitz wird ausdrücklich von allen Haftungsansprüchen freigestellt.

- Für alle Schäden, die nach dem Ende der Veranstaltung festgestellt werden, haften die Nut-
zer/Veranstalter uneingeschränkt und ohne Verweisung auf Dritte.

- Die Benutzung der Feuerstelle geschieht auf eigene Gefahr.

- Lagerfeuer außerhalb der dafür vorgesehenen Feuerstelle dürfen nicht abgebrannt werden.

Bei besonderer Trockenheit und Dürre ist das Abbrennen von offenen Feuern untersagt.

- Auf die Gefahren durch die Lage am Wasser inbesondere für kleine Kinder oder hilflose Per-
sonen wird besonders hingewiesen. Die Badeordnung für die Badestelle Saltendorf ist zu
beachten.

- Die Nachtruhe ist einzuhalten.

- Einweggeschirr darf nicht verwendet werden.

- Der Platz ist im sauberen Zustand zu verlassen.

- Für die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell geltenden Infektionsschutz-
Vorschriften ist ausschließlich der Nutzer/Veranstalter verantwortlich.

- Die Bestimmungen des Jugendschutzes sind zu beachten.

- Sofern weitere behördliche Genehmigungen erforderlich sind, (z.B. Gaststättenerlaubnis, Öf-
fentliche Veranstaltung) werden sie durch diese Erlaubnis nicht ersetzt.

- Schäden und besondere Vorkommnisse sind sofort und unaufgefordert bei der Stadtverwal-
tung zu melden.

- Es wird ausdrücklich angeordnet, dass die Lautstärke so zu regeln ist, dass eine Lärmbeläs-
tigung der Anwohner ausgeschlossen ist.

Stadt Teublitz 

Teublitz, 
Manuela Mandl 

Ausfertigung für die/den Antragsteller*in      Ausfertigung für die Stadt Teublitz 
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